
Hotels mit besonderem Charme:    gemütlich, sportlich, chic
Die Berge, Funchal und die Südküste bis Porto Moniz

*** Estalagem Encumeada

**** Vila Vicencia

**** Estalagem da Ponta do Sol 

Residencial Gaivota
Unübertroffen in Preis- / Leistungs-
verhältnis und Herzlichkeit. Beliebte 
Pension bei Wanderern. 

Lage: Im Zentrum von Porto Moniz, 5 Geh-
minuten zu den Naturschwimmbecken, 60 
Autominuten nach Funchal, 75 Autominuten 
zum Flughafen. 

Ausstattung: Einfache Zimmer mit Bad und 
Balkon oder komplette Ferienwohnungen. 

Atmosphäre: Einfache, familiär geführte 
Pension mit angeschlossener Bäckerei und 
Restaurant mit leckerer typisch-madeiren-
sischer Hausmannskost. 

Besonderheit: Zimmer teilw. mit Whirlpool. 

Ü / F im DZ p. P. € 21,- Zuschlag EZ: € 12,-

Die landestypische Villa wurde ge-
schmackvoll renoviert, teils mit antiken 
Möbeln eingerichtet und wird von der 
Besitzerfamilie liebevoll geführt. 

Lage: Funchal, ruhig gelegen in der Hotel-
zone, 20 Autominuten zum Flughafen. 

Ausstattung: Zimmer teilw. mit Balkon 

oder Terrasse, Fön, Telefon, Bad od. Dusche.   

Atmosphäre: Ein Idyll in zentraler Lage. 
Herrlicher Garten mit altem Baumbestand 
und Pool. Gemütlicher Aufenthaltsraum mit 
Kamin und Kabel-TV, Wintergarten, Bar.  

Besonderheit: Nicht weit zum Meer und 
zum Schwimmclub Lido.

Ü / F im DZ p. P. ab € 28,-

Das Hotel ist ein hervorragender Aus-
gangspunkt für Wanderungen in die 
Umgebung. Verbringen Sie einige Tage 
in der Bergwelt Madeiras. 

Lage: Im Herzen der Insel auf dem 
Encumeada-Pass auf 950m, 45 Minuten mit 
dem Auto zum Flughafen.  

Ausstattung: Rustikale Zimmer mit Tele-
fon, TV, Heizung und Balkon mit Talblick. 

Atmosphäre: Ein beliebtes Wanderhotel 
mit Restaurant. Abends Buffet. 

Besonderheit: Die Besitzer sind sehr en-
gagiert und fahren Sie auch zum Ausgangs-
punkt einer Wanderung oder holen Sie ab. 

Ü / HP im DZ p. P. € 32,- Zuschlag EZ: € 10,-

Design-Hotel auf einem Fels hoch über 
dem Atlantik an der Südküste in Ponta 
do Sol umgeben von herrlicher Natur. 

Lage: 25 Autominuten nach Funchal, 40 
Autominuten zum Flughafen. 

Ausstattung: Alle Zimmer mit Bad, Balkon, 
TV, Wasserkocher, Klimaanlage und Safe. 

Atmosphäre: Eine gelungene Kombina-
tion aus außergewöhnlicher Architektur 
und schicken Designermöbeln schafft ein 
entspanntes, anspruchsvolles Ambiente. 

Besonderheit: Außenpool, Hallenbad, 
Whirpool, Sauna, Fitnessraum, Bibliothek, 
Shuttle-Bus nach Funchal

Ü / F im DZ p. P. ab € 35,- Zuschl. EZ: € 18,-

Ein schönes Hotel an der Südküste im 
ruhigen, pituresquen Fischerort Paul 
do Mar in der Region Calheta. 

Lage: Am Fuß einer Klippe auf einer 
leichten Anhöhe, nur 20 Meter vom Meer 
entfernt, 10 Autominuten von Calheta, 45 
Minuten zum Flughafen und 30 Minuten 
nach Funchal. 

Ausstattung: Studios mit Marmorbad,  
Kichenette, Wohnbereich, Klimaanlage, 
Telefon, Safe, TV, Fön, Balkon oder Terrasse 
und Badehandtüchern. Alle Zimmer mit 
Meerblick. 

Atmosphäre: Schöne, ruhige Hotelanlage 
mit beheiztem Indoor- u. Outdoorpool, 
türkischem Bad, Whirpool, Fitnessgeräten 

**** Hotel Paul do Mar und Wellnessangeboten. 20 Meter vom Hotel  
führt ein Badesteg ins Meer. 

Besonderheit: Das Haus gehört zu den 
umweltfreundlichsten Madeiras. Restaurant 
mit landestypischer u. internationaler Küche, 
spezialisiert auf Fisch und Meeresfrüchte. 
Kaufen Sie frischen Fisch vom Markt und der 
Hotelkoch bereitet ihn für Sie zu. Das Hotel 
ist eine ideale Ausgangsbasis für Wanderun-
gen in die Umgebung sowie für Ausflüge auf 
die Hochebene und nach Rabacal. In der 
Umgebung befinden sich: Bank, Apotheke, 
Supermarkt, Restaurants und Kneipen. 10 
Minuten vom Hotel wird 2010 ein neuer 
Golfplatz eröffnet. 

Ü / F im Studio p. P. ab € 32,-  
Zuschlag Einzelzimmer: € 10,- 
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Hotels mit besonderem Charme:    gemütlich, sportlich, chic
Die Südostküste: Machico und Canico de Baixo

29

Das Hotel liegt auf einer Klippe, direkt 
am Meer in einer kleinen Bucht. 

Lage: Caniço de Baixo, Südküste 12 km 
nach Funchal, 12 km zum Flughafen 

Ausstattung: Studios mit Kichenette, DU/ 
Bad, Telefon, TV, Safe, Bügeleisen, Fön, 
Balkon oder Terrasse. 

Atmosphäre: Ideal für Sonnenanbeter. 
Schöner Garten mit Pool und Poolbar. Der 
freundliche, professionelle Service macht 
den Aufenthalt besonders angenehm. 
Tolles Fischrestaurant.  

Besonderheit: Über Stufen kann man vom 
Sonnendeck über den Privatzugang ins Meer.

DZ Ü / F p. P. ab € 35,-  Zuschlag EZ € 20,-

**** Hotel Tropical

Im Herzen Machicos – dem ältesten 
und vielleicht ursprünglichsten Ort 
Madeiras gelegen, umgeben von einer 
lebendigen Altstadt mit Geschäften, 
Kirchen, Restaurants und Bars. 

Lage: 5 Autominuten vom Flughafen und  
25 km von Funchal entfernt. 

Ausstattung: Neu eingerichtet, Zimmer 
mit kleinem Balkon und Meerblick. 

Atmosphäre: Ruhig, nur 5 Gehminuten 
zum öffentlichen Sandstrand.  

Besonderheit: Dachterrasse mit Liege-
stühlen, ruhiger Innenhof, Kinderspiel-Ecke, 
Internet- und WLAN-Bereich. 

DZ Ü / F p. P. ab € 25,-  Zuschlag EZ € 15,-

*** Hotel White Waters

Wenn man dieses Hotel betritt, fühlt 
man sich sofort wohl. 

Lage: Canico de Baixo, an der Südküste 
der Insel, mit dem Auto 12 Minuten zum 
Flughafen und 12 Minuten nach Funchal. 

Ausstattung: Einfach ausgestattete Zim-
mer mit Kochnische, TV, Telefon, Safe, Bad / 
WC, Fön, Balkon oder Terrasse 

Atmosphäre: Das freundliche, unkompli-
zierte Ambiente und der herrliche Garten 
machen die Vila Ventura zu einem kleinen 
Idyll, wo es sich herrlich ausspannen lässt 
und man gern in gemütlicher Runde zusam-
mensitzt. Der stets freundliche Service ist 
sehr engagiert. 

*** Vila Ventura

Mitten auf einem historischen Kap, der 
Ponta da Oliveira, liegt 30 m über dem 
Meer das ****Sport Hotel Galosol und 
direkt nebenan das ***Hotel Galomar. 
Die Anlage lässt keine Wünsche offen, 
was Sport und Wellness angeht.

Lage: Caniço de Baixo, Südküste 12 km 
nach Funchal, 12 km zum Flughafen

Ausstattung: Zimmer mit Bad / WC, Mini-
bar, Safe, TV, Telefon, Balkon oder Terrasse

Atmosphäre: Durch die niedrige Bau-
weise fügt sich die Anlage perfekt in die 
Umgebung ein. Auf dem weitläufigen Areal 
befinden sich viele Terrassen und Gärten  
mit grandioser Sicht auf den Ozean zum 
Entspannen und Verweilen. Sehr guter Ser-

**** Galo Resort Sport Hotels vice, fast alle Mitarbeiter sprechen deutsch. 

Besonderheit: Wer aktive Erholung und 
Entspannung sucht, ist hier richtig. Fitness-
Studio mit umfangreichem Kursangebot, 
Sonnenterrasse mit Süßwasserpool, Meeres-
Badebucht, Tauchen, Hallenbad, Wellness. 
Outdoor-Aktivitäten aller Art: Wandern & 
Yoga, Nordic Walking, Canyoning, Reiten, 
Kayak und vieles mehr. Für Kinder gibt es 
einen Abenteuerspielplatz, eine Pit-Pat An-
lage und extra abgetrennte Flachwasserbe-
reiche in den Pools. Von Mitte Juli bis Ende 
August wird spezielle Animation für Kinder 
und wochentags 4 Stunden täglich Kinder-
betreuung für 4 bis 8jährige geboten. Tolles 
Frühstücksbuffet. 

***Galomar: DZ Ü / F p. P. ab € 33,- Zuschlag EZ: € 12,-

****Galosol: DZ Ü / F p. P. ab € 43,- Zuschlag EZ € 15,-

Besonderheit: In nächster Umgebung 
befinden sich Geschäfte, Restaurants und 
eine Bushaltestelle. Fitness-Studio und 
Meeresschwimmbecken nebenan (gegen 
Gebühr). 10 Gehminuten zum öffentlichen 
Steinstrand. Das Hotel wird von einer Öster-
reicherin geführt. Die meisten Mitarbeiter 
sprechen sehr gut deutsch. Das gemütliche 
Grillrestaurant im Innenhof ist auch bei 
Einheimischen beliebt.  

Ü / F im DZ p. P. € 30,-
Zuschlag EZ: € 12,- 
Zuschlag HP: € 16,-

Weitere Unterkünfte , Preise und 

Detailbeschreibung der Häuser  

www.picotours.de
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Reisebedingungen 

1. ANMELDUNG UND BESTÄTIGUNG 

1.1. Mit der Anmeldung zu einer Reise bietet der Anmelder dem Veranstalter den Ab-
schluss eines Reisevertrages mündlich, fernmündlich, schriftlich, per Fax, Post oder 
elektronisch auf den Anmeldeformularen aus der online Reservierung (Zugang wird 
elektronisch bestätigt) verbindlich an. Der Reisevertrag kommt mit der Annahme der An-
meldung durch den Veranstalter zustande. Der Veranstalter informiert den Kunden über 
den Vertragsschluss mit der schriftlichen Buchungsbestätigung per E-Mail. 

1.2. Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, wird hierauf 
in der Reisebestätigung ausdrücklich hingewiesen. An das neue Angebot ist der Veran-
stalter 10 Arbeitstage gebunden. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen 
Angebotes zustande, wenn der Anmelder innerhalb dieser Frist die Annahme schriftlich, 
mündlich oder durch Leistung der Anzahlung bzw. der Restzahlung erklärt. 

1.3 Die Anmeldung erfolgt durch den Anmelder auch für alle in der Anmeldung mit auf-
geführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung er wie für seine eigenen einzuste-
hen hat, sofern er diese Verpflichtung durch ausdrückliche und gesonderte Erklärung 
übernommen hat. 

2. BEZAHLUNG 

2.1. Mit Vertragsabschluss und nach Erhalt des Reisepreissicherungsscheines zur Ab-
sicherung Ihrer Zahlungen wird eine Anzahlung in Höhe von 20% fällig. Sie wird auf den Rei-
sepreis angerechnet und ist innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Rechnung zu bezahlen.

2.2. Die Restzahlung muss unaufgefordert bis 20 Tage vor Reiseantritt beglichen sein, 
sofern der Sicherungsschein dem Kunden vorliegt und die Reise nicht mehr aus dem 
in Ziffer 7.1 genannten Grund abgesagt werden kann. Bedenken Sie bitte die Post- und 
Überweisungslaufzeiten. 

2.3. Bei kurzfristigen Anmeldungen innerhalb von 30 Tagen vor Reisebeginn wird der ge-
samte Reisepreis unverzüglich nach Erhalt des Sicherungsscheines zur Zahlung fällig. 

2.4 Leistet der Kunde die Anzahlung und / oder die Restzahlung nicht entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsfälligkeiten, so ist der Reiseveranstalter berechtigt, nach Mahnung 
mit Fristsetzung vom Reisevertrag zurückzutreten und den Kunden mit Rücktrittskosten 
gemäß 5.2 zu belasten. 

3. LEISTUNGEN 

3.1. Welche Leistungen vertraglich vereinbart sind, ergibt sich aus den Leistungsbe- 
schreibungen und aus den bezugnehmenden Angaben in der Reisebestätigung. 

3.2. Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen 
und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsabschluss eine Änderung der Leistungs-
beschreibungen zu erklären, über die der Reisende vor Vertragsabschluss selbstverständ-
lich informiert wird.

3.3 Der erste und der letzte Tag der gebuchten Reise dienen in erster Linie der Erbringung 
der Beförderungsleistung durch den Veranstalter.

4. LEISTUNGS- UND PREISÄNDERUNGEN 

4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten 
Inhalt des Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Ver-
anstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind gestattet, soweit 
die Änderungen und Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Der Veranstal-
ter  ist verpflichtet, den Kunden über wesentliche Leistungsänderungen unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

4.2. Preisänderungen sind nach Abschluss des Reisevertrags nur möglich, 

	 1. wenn sich Beförderungskosten oder Abgaben für bestimmte Leistungen, wie  
	 Hafen- oder Flughafengebühren, nach Abschluss des Vertrages erhöht haben und  
	 die zur Erhöhung führenden Umstände vor Vertragsabschluss weder eingetreten  
	 noch für den Veranstalter vorhersehbar waren oder wenn sich die für die betref- 
	 fende Reise geltenden Wechselkurse geändert haben, und 

	 2. in dem Umfang, wie sich die unter Ziffer 1. beschriebene Erhöhung oder Änderung  
	 pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, und 

	 3. wenn zwischen dem Zugang der Reisebestätigung und dem vereinbarten  
	 Reiseantritt mehr als vier Monate liegen. Sollte dies der Fall sein, wird der Kunde  
	 unverzüglich davon in Kenntnis gesetzt. Preiserhöhungen, die ab dem 20. Tag vor  
	 dem vereinbarten Reisetermin verlangt werden, sind nicht zulässig. 

4.3. Im Fall einer Preiserhöhung um mehr als 5% oder einer erheblichen Änderung einer 
wesentlichen Reiseleistung ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisever-
trag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu 
verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis aus 
seinem Angebot anzubieten. 

4.4. Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung vom Veranstalter 
über die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung geltend zu machen. 

5. RÜCKTRITT DURCH DEN REISEGAST, UMBUCHUNGEN, ERSATZPERSONEN 

5.1. Der Reisende kann jederzeit vor Reisebeginn vom Reisevertrag zurücktreten. Es wird 
aus Beweisgründen geraten, den Rücktritt schriftlich zu erklären. Maßgeblich ist der Zu-
gang der Rücktrittserklärung beim Veranstalter. 

5.2. Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück, so kann der Veranstalter eine angemessene 
Entschädigung für die getroffenen Reisevorkehrungen und für Aufwendungen verlangen, 
wobei sich die Höhe der Entschädigung nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der 
gewöhnlich ersparten Aufwendungen sowie dessen, was durch gewöhnlich mögliche 
anderweitige Verwendung der Reiseleistungen erworben werden kann, bestimmt. Der 
Verantstalter kann diesen Anspruch nach seiner Wahl konkret oder pauschalisiert berech-
nen. Eine pauschalierte Entschädigung kann wie folgt verlangt werden: 

	 – bis 30 Tage vor Reiseantritt 20% des Reisepreises 
	 – ab dem 29. bis 15. Tag vor Reiseantritt 30% des Reisepreises, 
	 – ab dem 14. bis 7. Tag vor Reiseantritt 50% des Reisepreises, 
	 – ab dem 6. Tag vor Reiseantritt 70% des Reisepreises. 
	 – ab dem Tag des Reiseantritts 90% des Reisepreises. 

 
Dem Kunden steht stets frei – bei konkreter sowie bei pauschalierter Berechnung der 
Stornoentschädigung  nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder nicht in der vom Ver-
anstalter berechneten Höhe entstanden ist. 

5.3. Bis vor Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt und an der Reise teilnimmt. Die in den 
Vertrag eintretende Ersatzperson und der ursprünglich Reisende haften gegenüber dem 
Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des 
Dritten entstehenden Mehrkosten. Der Reiseveranstalter kann der Teilnahme des Dritten 
widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. 

5.4 Bei Stornierung des gesamten Reisevertrages können die Versicherungspakete eben-
falls storniert werden. Dies gilt jedoch nicht für die Reiserücktrittskosten-Versicherung, 
die in jedem Fall bestehen bleibt.

6. NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE LEISTUNGEN 

Nimmt der Reiseteilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder 
aufgrund sonstiger zwingender Gründe, die ihm zuzurechnen sind, nicht in Anspruch, so 
wird sich der Veranstalter bei den entsprechenden Leistungsträgern um Erstattung der 
ersparten Aufwendungen bemühen. 

7. RÜCKTRITT UND KÜNDIGUNG DURCH DEN REISEVERANSTALTER 

7.1. Ist in der Beschreibung der Reise ausdrücklich auf eine Mindestteilnehmerzahl 
hingewiesen und wird diese nicht erreicht, so kann der Veranstalter vom Vertrag zurück-
treten, wenn die Mindestteilnehmerzahl im Prospekt beziffert und der Zeitpunkt angege-
ben war, bis zu welchem die Erklärung dem Reisenden vor dem vertraglich vereinbarten 
Reisebeginn spätestens zugegangen sein muss, dass die Teilnehmerzahl nicht erreicht 
und die Reise nicht durchgeführt wird, und zusätzlich in der Reisebestätigung deutlich 
lesbar auf diese Angaben hingewiesen wurde. Der Veranstalter wird den Kunden un-
verzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführbarkeit bis spätestens 
28 Tage vor Reisebeginn über eine etwaige Nichtdurchführung unterrichten und ihm die 
Rücktrittserklärung bis zu diesem Zeitpunkt zugehen lassen. Der Reisepreis wird umge-
hend erstattet. 

7.2. Stört der Reisende trotz einer entsprechenden Abmahnung nachhaltig oder ver-
hält er sich in solchem Maße vertragswidrig, dass eine Fortsetzung des Vertragsver-
hältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist mit 
ihm unzumutbar ist, kann der Veranstalter ohne Einhaltung einer Frist den Reisevertrag 
außerordentlich kündigen. Dabei behält der Veranstalter den Anspruch auf den Rei-
sepreis abzüglich ersparter Aufwendungen und ggf. Erstattungen durch Leistungsträger 
oder ähnliche Vorteile, die sich aus der anderweitigen Verwendung einschließlich der 
von Leistungsträgern gutgeschriebenen Beträge ergeben. Eventuelle Mehrkosten für die 
Rückbeförderung trägt der Störer selbst.

8. KÜNDIGUNG DES VERTRAGES WEGEN HÖHERER GEWALT 

Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheb-
lich erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl der Veranstalter, als 
auch der Reisende den Vertrag, wie dies § 651j BGB vorsieht, kündigen. Wird der Vertrag 
gekündigt, so kann der Verantstalter für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der 
Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlan-
gen (§651e  Abs.3 S.1 und 2, Abs.4 S.1 finden Anwendung). Weiterhin ist der Veranstalter 
verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die 
Rückbeförderung umfasst, den Reisenden zurück zu befördern. Die Mehrkosten für die 
Rückbeförderung sind von den Parteien je zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen gehen die 
Mehrkosten zu Lasten des Reisenden. 

9. GEWÄHRLEISTUNG 

9.1. Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen. Der Veranstalter kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert. Der Veranstalter kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, 
dass er eine gleich- oder höherwertige Ersatzleistung erbringt. Auftretende Mängel hat 
der Reisegast unverzüglich der örtlichen Reiseleitung oder unter der unten genannten 
Telefonnummer anzuzeigen und dort um Abhilfe zu ersuchen. 

9.2. Kündigung des Vertrages: Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich  
beeinträchtigt und leistet der Veranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine  
Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisever-
trag kündigen, wobei aus Beweisgründen die schriftliche Erklärung empfohlen wird. 
Der Kunde muss nur dann keine angemessene Frist für die Abhilfe setzen, wenn Abhilfe 
unmöglich ist oder vom Veranstalter verweigert wird oder wenn die sofortige Kündi-
gung des Vertrages durch ein besonderes, dem Veranstalter erkennbares Interesse des  
Reisenden gerechtfertigt wird. 

9.3. Schadensersatz: Der Reisende kann bei Vorliegen eines Mangels unbeschadet der 
Minderung oder der Kündigung Schadensersatz verlangen, es sei denn, der Mangel der 
Reise beruht auf einem Umstand, den der Veranstalter nicht zu vertreten hat. 

10. HAFTUNG DES REISEVERANSTALTERS, BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG 

10.1. Der Veranstalter haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften für die gewis-
senhafte Reisevorbereitung und Abwicklung der Reise unter Berücksichtigung der je-
weiligen Orts- und Landesüblichkeiten. Ebenso haften wir für die sorgfältige Auswahl der 
Leistungsträger und die Richtigkeit der Leistungsbeschreibungen.

10.2. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, die nicht Körper-
schäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des 
Kunden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wurde oder soweit 
der Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen des 
Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist. Die Haftung ist ausgeschlos-
sen oder beschränkt, soweit die Haftung des Leistungsträgers ebenfalls beschränkt 
oder ausgeschlossen ist. Die genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht für 
Ansprüche, die nach dem Montrealer Übereinkommen wegen des Verlusts von Rei- 
segepäck gegeben sind. 

10.3. Der  Veranstalter haftet nicht für Leistungsstörungen, Personen- und Sachschäden im 
Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. 
Ausflüge, Führungen, Theaterbesuche, Sportveranstaltungen, Ausstellungen, Sonderver-
anstaltungen, fakultative Angebote örtlicher Veranstalter), wenn diese Leistungen in der 
Reiseausschreibung und der Buchungsbestätigung ausdrücklich und unter Angabe des 
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vermittelten Vertragspartners als Fremdleistungen so eindeutig gekennzeichnet werden, 
dass sie für den Kunden erkennbar nicht Bestandteil der Reiseleistungen des Veranstalters 
sind. Der Veranstalter haftet jedoch für Leistungen, welche Beförderungen des Kunden 
vom ausgeschriebenen Ausgangsort der gebuchten Reise zum ausgeschriebenen 
Zielort, Zwischenbeförderungen während der Reise und die Unterbringung während 
der Reise beinhalten sowie dann, wenn und soweit für einen Schaden des Kunden die  
Verletzung einer Hinweis-, Aufklärungs- oder Organisations-Pflicht des Veranstalters 
ursächlich geworden ist. 

10.4. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung interna-
tionale Übereinkommen oder auf solchen beruhende gesetzliche Vorschriften, nach 
denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Voraussetzungen oder 
Beschränkungen entsteht oder geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten 
Voraussetzungen ausgeschlossen ist, so kann sich der Veranstalter gegenüber dem 
Kunden hierauf berufen.

10.5  Für Reisegepäck und Wertsachen besteht in den jeweiligen Unterkünften, Bike-
stationen und in der freien Natur, sowie in Fahrzeugen und Anhängern kein Ver-
sicherungsschutz. Schadensersatzansprüche - gleich aus welchem Rechtsgrund - sind 
ausgeschlossen. Bei verschiedenen Sportarten lassen sich trotz größtmöglicher Sicher-
heitsvorkehrungen nicht alle Risiken ausschließen. Die Teilnahme an Aktivitäten ist  
grundsätzlich freiwillig. Die Teilnehmer akzeptieren, sich wissentlich in ein erhöhtes 
Risiko zu begeben. Der Reiseveranstalter picotours lehnt grundsätzlich jegliche Haftung 
für körperliche und geistige Schäden, sowie für Verschmutzung oder Beschädigung von 
Kleidungsstücken oder Wertsachen ab. Wir empfehlen den Abschluss einer angemess-
enen Unfallversicherung. Ferner empfehlen wir den Abschluss einer Reiserücktrittskos-
tenversicherung, Reisegepäckversicherung und ggfs. einer Auslandsreisekrankenver-
sicherung. Bei einer Reise oder einer Veranstaltung eines durch picotours vermittelten 
Veranstalters gelten ausschließlich dessen Reise- bzw. Teilnahmebedingungen. picotours 
übernimmt hierbei keinerlei Verantwortung und lehnt jegliche Haftung ab. Im Falle von 
Ersatzansprüchen hat sich der Teilnehmer in zumutbarem Rahmen direkt an den durch-
führenden Veranstalter zu wenden.

10.6 Da die angebotenen Sportarten (Mountainbike, Rennrad, Trekking, Wandern, 
Tauchen, Kanu etc.) zu höheren körperlichen Belastungen führen, sollten Sie im Zweifels-
fall durch einen Arzt überprüfen lassen, ob Ihre Gesundheit den Anforderungen einer 
solchen Sportreise gewachsen ist. Mountainbiking, Rennrad, Tauchen, Trekking sind 
Gefahrensportarten. Für Schäden, die Sie sich oder anderen zufügen, sind Sie selbst 
verantwortlich. An allen Touren und ähnlichen, mit besonderen Risiken verbundenen 
Betätigungen sowohl sportlicher, als auch allgemeiner Art, beteiligen Sie sich auf eigene 
Gefahr. Ein gewisses Restrisiko lässt sich auch bei umsichtiger Betreuung durch den Tour-
guide nicht grundsätzlich ausschließen. Dessen muss sich jeder Teilnehmer stets bewusst 
sein. Für Schäden, die durch Missachtung der Straßenverkehrsordnung oder durch Nicht- 
beachtung der Anweisungen des Tour-Guides entstehen, übernehmen wir keine Haf-
tung. Ebenso wenig haften wir für Schäden oder Verlust von Ausrüstung, Fahrrad oder 
Gepäck während der Reise oder beim Transport. Für Leistungsstörungen im Zusammen-
hang mit von uns vermittelten Fremdleistungen haften wir ebenfalls nicht. Für etwaige 
Unfälle oder Schäden haften wir nur, wenn sie von uns durch Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit herbeigeführt wurden, nicht jedoch, wenn sie von anderen Teilnehmern oder 
Dritten verursacht wurden. Bei Radreisen sind die Teilnehmer verpflichtet, einen Helm zu 
tragen. Eine  Haftung durch den Veranstalter, wenn die Helmpflicht nicht beachtet wird, 
ist ausgeschlossen.

10.7 Der Veranstalter haftet nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz seiner Mitarbeiter 
und Erfüllungsgehilfen. Mountainbiken birgt aufgrund der Sportart spezielle Gefahren. 
Wir fahren über Trails und schmale Bergpfade und auch auf autobefahrenen Straßen. Es 
besteht die Gefahr von Stürzen, Abstürzen und Zusammenstößen, dabei können auch 
erhebliche Verletzungen auftreten. Nicht vorherzusehende Hindernisse können jederzeit 
auf den Wegen im Wald oder auf der Straße liegen und zu Unfällen führen. picotours 
schließt eine Haftung in diesen Fällen aus. Speziell beim Trekking können auch die Wege 
und das befestigte Gelände verlassen werden, da besteht u.a. die Gefahr Privatgelände 
zu betreten, in unwegsamem Gelände den Fuß umzuknicken oder gar eine Böchung oder 
einen Abhang hinunter zu stürzen. picotours schließt die Haftung in solchen Fällen aus. 
Outdoor-Sportarten bedeuten immer auch eine erhöhte Gefahr sich zu verletzen, z.B. 
durch ausrutschen, abrutschen oder stolpern. picotours schließt die Haftung in solchen 
Fällen aus. Insbesondere bei Kanutouren und beim Tauchen besteht die Gefahr des Er-
trinkens. picotours schließt die Haftung in solchen Fällen aus. 

11. MITWIRKUNGSPFLICHT DES REISENDEN 

11.1. Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen über die Schadensminderungspflicht mitzuwirken, even-
tuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 

11.2. Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich 
der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Es wird die Schriftform empfohlen. Die  
Reiseleitung ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Die Reiseleitung 
ist nicht berechtigt Aussagen zu Schadenersatzansprüchen zu machen. Falls keine Reise-
leitung verfügbar ist, ist der Veranstalter an seinem Geschäftssitz (siehe unten angege-
bene Adresse und Telefonnummer) zu verständigen. 

11.3. Unterlässt der Reisende schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch 
auf Minderung nicht ein. 

12. AUSSCHLUSS VON ANSPRÜCHEN UND VERJÄHRUNG 

12.1. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende 

innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber 
dem Veranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche 
nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert 
worden ist oder wenn er deliktische Ansprüche geltend macht. 

12.2 Reisevertragliche Ansprüche des Reisenden nach §§651c bis 651f BGB verjähren in 
einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach 
enden sollte. Schweben zwischen dem Kunden und dem Reiseveranstalter Verhand-
lungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist 
die Verjährung gehemmt, bis der Kunde oder der Reiseveranstalter die Verhandlungen 
verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung ein. 
Ansprüche aus unerlaubter Handlung unterliegen der gesetzlichen Verjährungsfrist. 

12.3 Es wird darauf hingewiesen, dass für Ansprüche nach Montrealer Übereinkom-
men Gepäckschäden oder Gepäckverzögerungen binnen 7 Tage bei Gepäckverlust und 
binnen 21 Tagen bei Gepäckverspätung nach Aushändigung anzuzeigen sind, wobei  
empfohlen wird, unverzüglich an Ort und Stelle die Schadensanzeige bei der zuständi-
gen Fluggesellschaft zu erheben. Gleichermaßen ist der Verlust, die Beschädigung oder 
die Fehlleitung von Reisegepäck der örtlichen Reiseleitung oder dem Reiseveranstalter 
gegenüber anzuzeigen. 

13. PASS- UND VISUMERFORDERNISSE, GESUNDHEITSPOLIZEILICHE VORSCHRIFTEN 

13.1. Der Veranstalter steht dafür ein, Staatsangehörigen des Staates, in dem die Reise 
angeboten wird, über die Bestimmungen von Pass- und Visumerfordernissen und ge-
sundheitspolizeilichen Formalitäten (z.B. polizeilich vorgeschriebene Impfungen und 
Atteste), die für die Reise und den Aufenthalt erforderlich sind, sowie deren eventuelle 
Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige anderer Staaten gibt das 
zuständige Konsulat Auskunft. 

13.2 Für die Einhaltung von Pass-, Einreise-, Impf-, Devisen- und Zollbestimmungen ist 
jeder Reiseteilnehmer, der im Besitz eines gültigen Ausweises, (Bundespersonalausweis, 
Reisepass) evtl. mit Visum sein muss, selbst verantwortlich. Alle Nachteile (z.B. die Zahl-
ung von Rücktrittskosten), die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, 
gehen zu seinen Lasten, ausgenommen wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder 
Nichtinformation des Veranstalters bedingt sind. 

13.3 Der Veranstalter haftet auch nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang not-
wendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn im Ausnahmefall der 
Veranstalter mit der Besorgung der Visa beauftragt ist, es sei denn, dass der Veranstalter 
die Verzögerung zu vertreten hat. 

14. INFORMATIONSPFLICHTEN ÜBER IDENTITÄT DES AUSFÜHRENDEN LUFTFAHRTUN-
TERNEHMENS 

Die EU-Verordnung zur Unterrichtung von Fluggästen über die Identität des aus-
führenden Luftfahrtunternehmens verpflichtet den Reiseveranstalter, den Kunden über 
die Identität der ausführenden Fluggesellschaft sämtlicher im Rahmen der gebuchten 
Reise zu erbringenden Flugbeförderungsleistungen bei der Buchung zu informieren. 
Steht bei der Buchung die ausführende Fluggesellschaft noch nicht fest, so ist der Veran-
stalter verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft(en) zu nennen, die wahrscheinlich 
den Flug durchführen wird/werden. Auch über den Wechsel der ausführenden Flug- 
gesellschaft muss der Veranstalter den Kunden informieren. Sie muss unverzüglich 
alle angemessenen Schritte einleiten, um sicherzustellen, dass der Kunde so rasch wie 
möglich über den Wechsel unterrichtet wird. Die Black List ist auf der Internetseite der EU 
http://air-ban.europa.eu abrufbar und wird ständig aktualisiert. 

15. KÖRPERLICHE ANFORDERUNGEN

Die Angaben zu den körperlichen Anforderungen bei Wanderungen und Mountain-Bike-
Touren erfolgen grundsätzlich nach bestem Wissen, aber ohne Gewähr, da solche Anga-
ben nicht nur subjektiven Einschätzungen unterworfen sind, sondern auch durch äußere 
Umstände, wie vor allem Wetterbedingungen, stark beeinflusst werden. 

16. DATENSCHUTZ

Die im Zusammenhang mit der Reise erfassten Daten der Reiseteilnehmer werden zur 
Durchführung der Reise und zur Kundenbetreuung verwendet. Dazu dient auch eine 
Liste der Teilnehmer einer Reise, sortiert nach Namen, Vornamen, Zustieg und, sofern 
bekannt, Wohnort, die jeder Mitreisende vor Reiseantritt erhält. Falls die Aufnahme 
in diese Liste nicht gewünscht wird, kann dies dem Reiseveranstalter gegenüber bei  
Buchung oder mit Erhalt der Buchungsbestätigung gesondert erklärt werden. 

17. GÜLTIGKEIT

Alle Angaben dieses Katalogs zu Leistungen, Programmen, Terminen, Abflugzeiten,  
Preisen und Reisebedingungen entsprechen dem Stand der Drucklegung (Juli 2009).

18. UNWIRKSAMKEIT EINZELNER BESTIMMUNGEN, ANWENDBARES RECHT 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirk-
samkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge. Auf diesen Vertrag findet deutsches  
Recht Anwendung. Gerichtsstand für Klagen des Reisegastes ist Freiburg im Breisgau. 

19. REISEVERANSTALTER 

Die in diesem Zusammenhang veröffentlichten Reisen werden von picotours  
Sabine Heller veranstaltet. 

Anschrift: picotours, Sabine Heller, Eschholzstraße 84, 79115 Freiburg,  
Tel. +49 761 45 87 893,  Fax +49 761 70 73 975 , E-Mail: mail@picotours.de  
Stand: Juni 2009

Pure Urlaubsfreude buchen, mit dem picotours Reiseschutz.
Reise-Rücktrittskosten-Versicherung: Wir wollen, dass Sie Ihre Ferien unbeschwert genießen. Gehen Sie auf Nummer 
sicher und wählen Sie aus den zwischen Travelsafe und HDI-Gerling vereinbarten Sonderkonditionen Ihren individuellen 
Versicherungsschutz. Für den Fall, dass Sie die Reise stornieren müssen, können Sie, um sich gegen Stornokosten und 
zusätzliche Rückreisekosten zu schützen, eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abschließen. 

Ihr Geld ist bei uns versichert!
Für die bei picotours gebuchten Reisen sind für den Fall 
der Insolvenz bereits entrichtete Zahlungen für Reiseleis- 
tungen, die nicht mehr erbracht wurden, und notwendige Auf- 
wendungen für die Rückreise durch eine Bankgarantie abge-
sichert. Im Insolvenzfall sind die Erstattungsanträge an die 
Travelsafe, Neuenburger Str. 102, 94015 Passau zu richten. 

Impressum: 

Herausgeber: picotours Sabine Heller, Eschholzstraße 84, 
79115 Freiburg, Tel. 0761 – 4587893, Fax: 0761 – 7073975 
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. 

Reisepreis in € Produktnummer Prämie in €

  500,- RRV   500 20,-

1000,- RRV 1000 30,-

1500,- RRV 1500 39,-
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Versicherungsabschluss bis Reiseantritt 
möglich. Es gelten die Bedingungen der 
travelsafe, Neuenburger Str. 102, 94036 
Passau. www.travelsafe.de



Reisebedingungen, Reiseversicherung

Reisetitel: .......................................................................................        Reisezeit: ..................................................

Anzahl Einzelzimmer: ...........	 Reisepreis pro Person: ........................	       Anzahl Doppelzimmer: ..............  Reisepreis pro Person: ................

Flug: Rail & Fly gewünscht?        Alternativer Abflughafen: ..................................................     

Anmeldung Gruppenreise Wandern oder Mountain-Biken

Name, Vorname .............................................................................

Straße, Nr. .....................................................................................

PLZ, Ort ........................................................................................

Telefon (privat, mobil) .....................................................................

E-Mail ...........................................................................................

Geburtsdatum: ...............................................................................

Name, Vorname 				    Geburtsdatum

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................  

Besonderheiten / Wünsche: ............................................................

......................................................................................................

Anschrift des Anmelders                                                  Namen der Mitreisenden

Anfrage Individualreise

Dauer der Reise: ................. Tage

Reisezeitraum: ...........................................

Abflughafen: ...........................................         

Rail & Fly gewünscht? ................................     

Unterkunft: .............................................             

Anzahl EZ: ..........    Anzahl DZ: .................     

Kinder im Alter von: ...................................

Mietwagen: ......  Tage   Modell: (A-D)....... 

Mountain-Biken: ....... Tage                                

Motorrad: ......... Tage    

Wünsche: ..................................................

.................................................................

picotours

Sabine Heller

Eschholzstraße 84

79115 Freiburg

Flug-
tabelle Air Berlin TAP** Condor Sonst.

Berlin Di*, Do*, Sa

Dresden Di*, Do*

Dortmund Di*, Do*

Düsseldorf Di*, Do*, Sa

Frankfurt täglich Do Di

Hamburg Di*, Do* täglich Do

Hannover Di*, Do* Di

Köln / Bonn Di* Di

Leipzig Di* Do

München Sa täglich Do

Münster Di*, Do*

Nürnberg Di, Do

Stuttgart Do Di

Wien Di, Do* Mo, Mi

Zürich Do* täglich So

Bei einem Flug von Deutschland nach Madeira werden 
pro Passagier auf dem Hin- und Rückflug ca. 1500 kg CO2 
frei. Diese Menge an CO2 kann atmosfair für Sie in einem 
Klimaschutzprojekt für 35,- Euro einsparen. Mit atmosfair 
übernehmen Sie Verantwotung für die Folgen Ihres Han-
delns, indem sie freiwillig für Ausgleich für die durch Ihre 
Flugreise verursachten Klimagase sorgen. Das Geld wird 
in Solar-, Wasserkraft-, Biomasse oder Energiesparprojek-
te in Entwicklungs- und Schwellenländern investiert, um 
dadurch eine vergleichbare Menge an klimaschädlichen  
Gasen einzusparen. Bei der Buchung einer picotours Rei- 
se mit Flug schicken wir Ihnen ein Infoblatt von atmosfair  
und teilen Ihnen die klimarelevanten Emissionen Ihres 
Fluges sowie die errechnete Ausgleichssumme mit. Selb-
stverständlich entscheiden Sie selbst, ob Sie einen Beitrag 
zum Klima-schutz über atmosfair leisten möchten (gegen 
steuerlich absetzbare Spendenbescheinigung), auch Teil-
beträge sind willkommen. www.atmosfair.de

Initiative gegen Treibhausgase

*teilw. Zwischenlandung Nürnberg **Zwischenl. Lissabon

Wird



6. Tag: Ribeiro Frio

Zu Recht ist diese herrliche Levada-Wande-
rung eine der beliebtesten auf Madeira. Die 
fantastischen Ausblicke auf die Schluchten 
und Täler der Umgebung machen die Tour 
zu einem besonderen Erlebnis. 

Mittlere Wanderung, ca. 4 Stunden Gehzeit, Höhenunter-
schied: ca. 200 m aufwärts

7. Tag: Zur freien Verfügung

Besuchen Sie Funchal. (optional)

8. Tag: Referta

Genießen Sie diesen Spaziergang entlang 
der Nordküste mit fantastischer Aussicht auf 
den Adlerfelsen und die Steilküste. Sie wer-
den viele Eindrücke vom Landleben Madeiras 
gewinnen.

Halbtageswanderung, Dauer ca. 2 Stunden, ebener Verlauf

9. Tag: Zur freien Verfügung

10. Tag: Abreise 

Lassen Sie das Jahr ausklingen mit 

Wandern und Sonne pur im wärms- 

ten Ort Madeiras, in Ribeira Brava.  

Reiseverlauf: 
1. Tag: Anreise nach Ribeira Brava

Sie fliegen nach Funchal, wir holen Sie am 
Flughafen ab und um 19:00 Uhr findet ein 
gemeinsames Abendessen statt.

2. Tag: Ins grüne Paradies

Wir wandern entlang einer der ältesten 
Levadas in ein smaragdgrünes Paradies. 
Es erwarten uns einmalige Lorbeerwälder, 
traumhafte Landschaften und Täler, kleine 
Krater und ein grandioser Wasserfall. Außer-
dem Besuch des Naturparks in Queimadas. 

Mittlere Wanderung, ca. 5 Stunden Gehzeit, ebener Verlauf 

3. Tag: Wanderung zum Ostkap

Wir unternehmen eine herrliche Tour durch 
bizarre Vulkanlandschaft und karge Felsen 
bis zum östlichsten Punkt. 

ca. 4 Std. Gehzeit, 100 hm auf- und abwärts

4. Tag: Gipfeltour

Eine einmalige Panorama-Wanderung im 
zentralen Bergmassiv auf die höchsten Gip-
fel. Ein unvergessliches Erlebnis. 

Ca. 4,5 Std. Gehzeit, 400 hm auf- u. abwärts

5. Tag: Unesco Weltkulturerbe 

Die Levada durch den Märchenwald führt 
durch faszinierende Landschaft, tiefe Täler 
zu spektakulären Wasserfällen und den 25 
Quellen. Abwechslungsreiche Genusstour. 

Mittlere Wanderung, Gehzeit ca. 5 Stunden,  
Höhenunterschied ca. 100 m auf- und abwärts

Aufenthaltsort: Ribeira Brava

Wanderdauer:

Ca. 4 – 5 Stunden pro Wandertag

Höhenunterschiede:

Bis maximal 400 hm 

Anforderungen:

Trittsicherheit, Schwindelfreiheit

Leistungen:   

Hin- und Rückflug mit TAP ab / bis •	

Frankfurt. 

Flughafen-Transfers auf Madeira•	

9 Übernachtungen mit Frühstück •	

im Doppelzimmer mit DU / WC,  

im Wanderhotel Bravamar

9 x Abendessen am Buffet •	

Deutschsprachiger Reiseleiter•	

6 geführte Wanderungen und Wan-•	

derbus an 6 Tagen

Reisesicherungsschein•	

Teilnehmerzahl:*

Mindestens 10, maximal 16 Personen

Reisezeit Preis in €

27.12.09 – 05.01.10 1.340,-

28.12.10 – 06.01.11 1.380,-

Zuschlag Einzelzimmer: € 90,-

Am 31. Dezember bieten wir eine 
Fahrt nach Funchal an, um beim 
Silvester-Feuerwerk in dabei zu sein. 

Zu guter Letzt Silvester auf Madeira

10 Tage

Niveau: mittel
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Madeira Nachtreffen in Freiburg am 14./15. November 09 Messetermine 2009 / 2010
Liebe Gäste, 

Auf vielfachen Wunsch haben wir für 
das zweite Madeira-Nachtreffen in 
Freiburg auch Programm geplant.   

11:30 Uhr Wanderung: Treffpunkt auf 
dem Münsterplatz vor dem Haupteingang 
des Münsters. Oder alternativ Kulturpro-
gramm in Freiburg je nach Wetter. 

16:30 Uhr Stadtführung: Treffpunkt 
am Brunnen bei Oberlinden. Führung mit 
Weinprobe unter dem Motto: Von Weinfäl-
schern und Festungsreben.  

20:00 Uhr Abendessen: Zusammen-
sitzen in lockerer Runde beim Portugiesen. 

18.11 - 22.11.2009		  TCI Leipzig

16.01. - 24.01.2010		 CMT Stuttgart

18.02. - 22.02.2010		 free München

Unser Katalog ist am Stand des forum an-
ders reisen vertreten auf der Ferienmesse 
Wien, der Reisen Hamburg, der Biofach 
Nürnberg und der ITB Berlin. Außerdem wird 
unser Katalog auf der TourNatur in Düssel-
dorf beim Messe Reise Markt präsentiert. 
Unser Partner bei der viva touristika Frank-
furt, beim Reisemarkt Chemnitz, auf dem 
Reisemarkt Dresden, der Reisezeit Hanno-
ver, dem Reisemarkt Saarbrücken und der 
Horizont Karlsruhe ist das Aktiv-Reise-Netz.   

10:00 Uhr Frühstücks-Brunch: Am 
Sonntag klingt das Nachtreffen aus im 
“Paradies”. Bei schönem Wetter noch ein 
Nachmittagsspaziergang. 

Programm zum Selbstkostenpreis. Wir 
bitten um frühzeitige Anmeldung ein-
fach an mail@picotours.de, an welchen 
Programmpunkten Ihr teilnehmen möchtet. 
Wer eine Unterkunft braucht, bitte 
ebenfalls Info an mail@picotours.de Wir 
sind gerne bei der Organisation behilflich. 
Details unter www.picotours.de

Wir freuen uns auf Euch!

Sabine & Albano

Standort-Wanderreise

Wird

*Wird die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht, ist picotours berech-
tigt, die Reise bis 28 Tage vor Reisebeginn schriftlich oder telefonisch 
abzusagen. Ihre Anzahlung erhalten Sie unverzüglich erstattet.

2%
Buchen Sie  

3 Monate vor 

Reisebeginn und 

sparen Sie 2%.

Frühbucherrabatt




